
BGB §§ 54–711

Wesentliche Änderungen im BGB
durch das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (Personengesellschafts-
rechtsmodernisierungsgesetz – MoPeG). Die Änderungen treten zum 01. Januar 2024 in Kraft.

Untertitel 1. Allgemeine Bestimmungen

§ 54. Vereine ohne Rechtspersönlichkeit.
(1) Für Vereine, deren Zweck nicht auf einen

wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichtet ist
und die nicht durch Eintragung in das Vereins-
register Rechtspersönlichkeit erlangt haben,
sind die Vorschriften der §§ 24 bis 53 entspre-
chend anzuwenden. Für Vereine, deren Zweck
auf einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb ge-
richtet ist und die nicht durch staatliche Verlei-
hung Rechtspersönlichkeit erlangt haben, sind
die Vorschriften über die Gesellschaft entspre-
chend anzuwenden.
(2) Aus einem Rechtsgeschäft, das im Namen

eines Vereins ohne Rechtspersönlichkeit einem
Dritten gegenüber vorgenommen wird, haftet
der Handelnde persönlich; handeln mehrere,
haften sie als Gesamtschuldner.“

§ 705. Rechtsnatur der Gesellschaft. (1) Die
Gesellschaft wird durch den Abschluss des Ge-
sellschaftsvertrags errichtet, in dem sich die Ge-
sellschafter verpflichten, die Erreichung eines
gemeinsamen Zwecks in der durch den Vertrag
bestimmten Weise zu fördern.
(2) Die Gesellschaft kann entweder selbst

Rechte erwerben und Verbindlichkeiten einge-
hen, wenn sie nach dem gemeinsamen Willen
der Gesellschafter am Rechtsverkehr teilneh-
men soll (rechtsfähige Gesellschaft), oder sie
kann den Gesellschaftern zur Ausgestaltung ih-
res Rechtsverhältnisses untereinander dienen
(nicht rechtsfähige Gesellschaft).
(3) Ist der Gegenstand der Gesellschaft der

Betrieb eines Unternehmens unter gemein-
schaftlichem Namen, so wird vermutet, dass die
Gesellschaft nach dem gemeinsamen Willen
der Gesellschafter am Rechtsverkehr teilnimmt.

§ 707a. Inhalt und Wirkungen der Eintragung
im Gesellschaftsregister. (1) Die Eintragung
im Gesellschaftsregister hat die in § 707 Ab-
satz 2 Nummer 1 bis 3 genannten Angaben zu

Kapitel 2. Rechtsverhältnis der Gesellschafter untereinander und der
Gesellschafter zur Gesellschaft

§ 709. Beiträge; Stimmkraft; Anteil an Gewinn
und Verlust. (1) Der Beitrag eines Gesellschaf-
ters kann in jeder Förderung des gemeinsamen
Zwecks, auch in der Leistung von Diensten, be-
stehen.
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enthalten. Eine Gesellschaft soll als Gesell-
schafter nur eingetragen werden, wenn sie im
Gesellschaftsregister eingetragen ist.
(2) Mit der Eintragung ist die Gesellschaft

verpflichtet, als Namenszusatz die Bezeichnun-
gen „eingetragene Gesellschaft bürgerlichen
Rechts“ oder „eGbR“ zu führen. Wenn in einer
eingetragenen Gesellschaft keine natürliche
Person als Gesellschafter haftet, muss der Name
eine Bezeichnung enthalten, welche die Haf-
tungsbeschränkung kennzeichnet.
(3) Die Eintragung bewirkt, dass § 15 des

Handelsgesetzbuchs mit der Maßgabe entspre-
chend anzuwenden ist, dass das Fehlen der
Kaufmannseigenschaft nicht an der Publizität
des Gesellschaftsregisters teilnimmt. Die Ein-
tragung lässt die Pflicht, die Gesellschaft zur
Eintragung in das Handelsregister anzumelden
(§ 106 Absatz 1 des Handelsgesetzbuchs), un-
berührt.
(4) Nach Eintragung der Gesellschaft findet

die Löschung der Gesellschaft nur nach den all-
gemeinen Vorschriften statt.

§ 707b. Entsprechend anwendbare Vorschrif-
ten des Handelsgesetzbuchs. Folgende Vor-
schriften des Handelsgesetzbuchs sind auf ein-
getragene Gesellschaften entsprechend anzu-
wenden:
1. auf die Auswahl und den Schutz des Namens
der Gesellschaft: die §§ 18, 21 bis 24, 30 und
37,

2. auf die registerrechtliche Behandlung der
Gesellschaft und die Führung des Gesell-
schaftsregisters: die §§ 8, 8a Absatz 1, § 9 Ab-
satz 1 Satz 1 und Absatz 3 bis 6, die §§ 10 bis
12, 13h, 14, 16 und 32 und

3. auf die registerrechtliche Behandlung der
Zweigniederlassung einer Gesellschaft: die
§§ 13 und 13d mit der Maßgabe, dass eine
Verpflichtung zur Anmeldung der Zweignie-
derlassung nicht besteht.

(2) Im Zweifel sind die Gesellschafter zu glei-
chen Beiträgen verpflichtet.
…

§ 711. Übertragung und Übergang von Gesell-
schaftsanteilen. (1) Die Übertragung eines
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Gesellschaftsanteils bedarf der Zustimmung
der anderen Gesellschafter. Die Gesellschaft
kann eigene Anteile nicht erwerben.
(2) Ist im Gesellschaftsvertrag vereinbart,

dass im Fall des Todes eines Gesellschafters die
Gesellschaft mit seinem Erben fortgesetzt wer-
den soll, geht der Anteil auf den Erben über.
Sind mehrere Erben vorhanden, fällt der Ge-
sellschaftsanteil kraft Gesetzes jedem Erben
entsprechend der Erbquote zu. Die Vorschriften
über die Erbengemeinschaft finden insoweit
keine Anwendung.

§ 712. Ausscheiden eines Gesellschafters; Ein-
tritt eines neuen Gesellschafters. (1) Scheidet
ein Gesellschafter aus der Gesellschaft aus, so
wächst sein Anteil an der Gesellschaft den übri-
gen Gesellschaftern im Zweifel im Verhältnis
ihrer Anteile zu.
(2) Tritt ein neuer Gesellschafter in die Ge-

sellschaft ein, so mindern sich die Anteile der
anderen Gesellschafter an der Gesellschaft im
Zweifel imUmfang des dem neuen Gesellschaf-
ter zuwachsenden Anteils und in dem Verhält-
nis ihrer bisherigen Anteile.

§ 713. Gesellschaftsvermögen. Die Beiträge
der Gesellschafter sowie die für oder durch die
Gesellschaft erworbenen Rechte und die gegen
sie begründeten Verbindlichkeiten sind Vermö-
gen der Gesellschaft.

§ 714. Beschlussfassung. Gesellschafterbe-
schlüsse bedürfen der Zustimmung aller stimm-
berechtigten Gesellschafter.

§ 715. Geschäftsführungsbefugnis. (1) Zur
Führung der Geschäfte der Gesellschaft sind
alle Gesellschafter berechtigt und verpflichtet.
(2) Die Befugnis zur Geschäftsführung er-

streckt sich auf alle Geschäfte, die die Teil-
nahme der Gesellschaft am Rechtsverkehr ge-
wöhnlich mit sich bringt. Zur Vornahme von

Kapitel 3. Rechtsverhältnis der Gesellschaft zu Dritten

§ 719. Entstehung der Gesellschaft im Verhält-
nis zu Dritten. (1) Im Verhältnis zu Dritten ent-
steht die Gesellschaft, sobald sie mit Zustim-
mung sämtlicher Gesellschafter am Rechtsver-
kehr teilnimmt, spätestens aber mit ihrer Eintra-
gung im Gesellschaftsregister.
(2) Eine Vereinbarung, dass die Gesellschaft

erst zu einem späteren Zeitpunkt entstehen soll,
ist Dritten gegenüber unwirksam.

§ 720. Vertretung der Gesellschaft. (1) Zur
Vertretung der Gesellschaft sind alle Gesell-
schafter gemeinsam befugt, es sei denn, der Ge-
sellschaftsvertrag bestimmt etwas anderes.
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Geschäften, die darüber hinausgehen, ist ein
Beschluss aller Gesellschafter erforderlich.
(3) Die Geschäftsführung steht allen Gesell-

schaftern in der Art zu, dass sie nur gemeinsam
zu handeln berechtigt sind, es sei denn, dass mit
dem Aufschub eines Geschäfts Gefahr für die
Gesellschaft oder das Gesellschaftsvermögen
verbunden ist. Dies gilt im Zweifel entspre-
chend, wenn nach demGesellschaftsvertrag die
Geschäftsführung mehreren Gesellschaftern
zusteht.
(4) Steht nach dem Gesellschaftsvertrag die

Geschäftsführung allen oder mehreren Gesell-
schaftern in der Art zu, dass jeder allein zu han-
deln berechtigt ist, kann jeder andere ge-
schäftsführungsbefugte Gesellschafter der Vor-
nahme des Geschäfts widersprechen. Im Fall
des Widerspruchs muss das Geschäft unterblei-
ben.
(5) Die Befugnis zur Geschäftsführung kann

einem Gesellschafter durch Beschluss der an-
deren Gesellschafter ganz oder teilweise entzo-
gen werden, wenn ein wichtiger Grund vor-
liegt. Ein wichtiger Grund ist insbesondere eine
grobe Pflichtverletzung des Gesellschafters
oder die Unfähigkeit des Gesellschafters zur
ordnungsgemäßen Geschäftsführung.
(6) Der Gesellschafter kann seinerseits die

Geschäftsführung ganz oder teilweise kündi-
gen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. § 671
Absatz 2 und 3 ist entsprechend anzuwenden.

§ 715a. Notgeschäftsführungsbefugnis.
Sind alle geschäftsführungsbefugten Gesell-

schafter verhindert, nach Maßgabe von § 715
Absatz 3 Satz 3 bei einem Geschäft mitzuwir-
ken, kann jeder Gesellschafter das Geschäft
vornehmen, wennmit demAufschub Gefahr für
die Gesellschaft oder das Gesellschaftsvermö-
gen verbunden ist. Eine Vereinbarung im Ge-
sellschaftsvertrag, welche dieses Recht aus-
schließt, ist unwirksam.

(2) Die zur Gesamtvertretung nach Absatz 1
befugten Gesellschafter können einzelne von
ihnen zur Vornahme bestimmter Geschäfte
oder bestimmter Arten von Geschäften ermäch-
tigen.
(3) Die Vertretungsbefugnis der Gesellschaf-

ter erstreckt sich auf alle Geschäfte der Gesell-
schaft. Eine Beschränkung des Umfangs der
Vertretungsbefugnis ist Dritten gegenüber un-
wirksam. Dies gilt insbesondere für die Be-
schränkung, dass sich die Vertretung nur auf
bestimmte Geschäfte oder Arten von Geschäf-
ten erstreckt oder dass sie nur unter gewissen
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Umständen oder für eine gewisse Zeit oder an
einzelnen Orten stattfinden soll.
(4) Die Vertretungsbefugnis kann einem Ge-

sellschafter in entsprechender Anwendung von
§ 715 Absatz 5 ganz oder teilweise entzogen
werden.
(5) Ist der Gesellschaft gegenüber eine Wil-

lenserklärung abzugeben, genügt die Abgabe
gegenüber einem vertretungsbefugten Gesell-
schafter.

§ 721. Persönliche Haftung der Gesellschafter.
Die Gesellschafter haften für die Verbindlich-

Kapitel 4. Ausscheiden eines Gesellschafters

§ 723. Gründe für das Ausscheiden; Zeitpunkt
des Ausscheidens. (1) Folgende Gründe füh-
ren zum Ausscheiden eines Gesellschafters aus
der Gesellschaft, sofern der Gesellschaftsver-
trag für diese Fälle nicht die Auflösung der Ge-
sellschaft vorsieht:
1. Tod des Gesellschafters;
2. Kündigung der Mitgliedschaft durch den Ge-
sellschafter;

3. Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das
Vermögen des Gesellschafters;

4. Kündigung der Mitgliedschaft durch einen
Privatgläubiger des Gesellschafters;

5. Ausschließung des Gesellschafters aus wich-
tigem Grund.
(2) Im Gesellschaftsvertrag können weitere

Gründe für das Ausscheiden eines Gesellschaf-
ters vereinbart werden.
(3) Der Gesellschafter scheidet mit Eintritt des

ihn betreffenden Ausscheidensgrundes aus, im
Fall der Kündigung der Mitgliedschaft aber
nicht vor Ablauf der Kündigungsfrist und im
Fall der Ausschließung aus wichtigem Grund
nicht vor Mitteilung des betreffenden Beschlus-
ses an den auszuschließenden Gesellschafter.
….

§ 725. Kündigung der Mitgliedschaft durch
den Gesellschafter. (1) Ist das Gesellschafts-
verhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen,
kann ein Gesellschafter seine Mitgliedschaft
unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten
zum Ablauf des Kalenderjahres gegenüber der
Gesellschaft kündigen, es sei denn, aus dem
Gesellschaftsvertrag oder aus dem Zweck der
Gesellschaft ergibt sich etwas anderes.
(2) Ist für das Gesellschaftsverhältnis eine

Zeitdauer vereinbart, ist die Kündigung der
Mitgliedschaft durch einen Gesellschafter vor
demAblauf dieser Zeit zulässig, wenn ein wich-
tiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt
insbesondere vor, wenn ein anderer Gesell-
schafter eine ihm nach dem Gesellschaftsver-
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keiten der Gesellschaft den Gläubigern als Ge-
samtschuldner persönlich. Eine entgegenste-
hende Vereinbarung ist Dritten gegenüber un-
wirksam.

§ 721a. Haftung des eintretenden Gesellschaf-
ters. Wer in eine bestehende Gesellschaft ein-
tritt, haftet gleich den anderen Gesellschaftern
nach Maßgabe der §§ 721 und 721b für die vor
seinem Eintritt begründeten Verbindlichkeiten
der Gesellschaft. Eine entgegenstehende Ver-
einbarung ist Dritten gegenüber unwirksam.

trag obliegende wesentliche Verpflichtung vor-
sätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat oder
wenn die Erfüllung einer solchen Verpflichtung
unmöglich wird.
(3) Liegt ein wichtiger Grund im Sinne von

Absatz 2 Satz 2 vor, so ist eine Kündigung der
Mitgliedschaft durch einen Gesellschafter stets
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zuläs-
sig.
(4) Ein Gesellschafter kann seine Mitglied-

schaft auch kündigen, wenn er volljährig ge-
worden ist. Das Kündigungsrecht besteht nicht,
wenn der Gesellschafter bezüglich des Gegen-
stands der Gesellschaft zum selbständigen Be-
trieb eines Erwerbsgeschäfts gemäß § 112 er-
mächtigt war oder der Zweck der Gesellschaft
allein der Befriedigung seiner persönlichen Be-
dürfnisse diente. Der volljährig Gewordene
kann die Kündigung nur binnen drei Monaten
von dem Zeitpunkt an erklären, in welchem er
von seiner Gesellschafterstellung Kenntnis
hatte oder haben musste.
(5) Die Kündigung darf nicht zur Unzeit ge-

schehen, es sei denn, dass ein wichtiger Grund
für die unzeitige Kündigung vorliegt. Kündigt
ein Gesellschafter seine Mitgliedschaft ohne
solchen Grund zur Unzeit, hat er der Gesell-
schaft den daraus entstehenden Schaden zu er-
setzen.
(6) Eine Vereinbarung im Gesellschaftsver-

trag, welche das Kündigungsrecht nach den
Absätzen 2 und 4 ausschließt oder diesen Vor-
schriften zuwider beschränkt, ist unwirksam.

§ 728. Ansprüche des ausgeschiedenenGesell-
schafters. (1) Sofern im Gesellschaftsvertrag
nichts anderes vereinbart ist, ist die Gesell-
schaft verpflichtet, den ausgeschiedenen Ge-
sellschafter von der Haftung für die Verbind-
lichkeiten der Gesellschaft zu befreien und ihm
eine demWert seines Anteils angemessene Ab-
findung zu zahlen. Sind Verbindlichkeiten der
Gesellschaft noch nicht fällig, kann die Gesell-
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schaft demAusgeschiedenen Sicherheit leisten,
statt ihn von der Haftung nach § 721 zu be-
freien.
(2) Der Wert des Gesellschaftsanteils ist, so-

weit erforderlich, imWege der Schätzung zu er-
mitteln.

§ 728a. Haftung des ausgeschiedenen Gesell-
schafters für Fehlbetrag. Reicht der Wert des
Gesellschaftsvermögens zur Deckung der Ver-
bindlichkeiten der Gesellschaft nicht aus, hat
der ausgeschiedene Gesellschafter der Gesell-
schaft für den Fehlbetrag nach dem Verhältnis
seines Anteils am Gewinn und Verlust aufzu-
kommen.

§ 728b. Nachhaftung des ausgeschiedenen Ge-
sellschafters. (1) Scheidet ein Gesellschafter
aus der Gesellschaft aus, so haftet er für deren
bis dahin begründete Verbindlichkeiten, wenn
sie vor Ablauf von fünf Jahren nach seinem
Ausscheiden fällig sind und

Kapitel 5. Auflösung der Gesellschaft

§ 729. Auflösungsgründe. (1) Die Gesell-
schaft wird aufgelöst durch:
1. Ablauf der Zeit, für welche sie eingegangen
wurde;

2. Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das
Vermögen der Gesellschaft;

3. Kündigung der Gesellschaft;
4. Auflösungsbeschluss.
(2) Die Gesellschaft wird ferner aufgelöst,

wenn der Zweck, zu dem sie errichtet wurde,
erreicht oder seine Erreichung unmöglich ge-
worden ist.
(3) Eine Gesellschaft, bei der kein persönlich

haftender Gesellschafter eine natürliche Person
ist, wird ferner aufgelöst:
1. mit der Rechtskraft des Beschlusses, durch
den die Eröffnung des Insolvenzverfahrens
mangels Masse abgelehnt worden ist;

2. durch die Löschung wegen Vermögenslosig-
keit nach § 394 des Gesetzes über das Ver-
fahren in Familiensachen und in den Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit.

Dies gilt nicht, wenn zu den persönlich haften-
den Gesellschaftern eine andere rechtsfähige
Personengesellschaft gehört, bei der mindes-
tens ein persönlich haftender Gesellschafter
eine natürliche Person ist.
(4) Im Gesellschaftsvertrag können weitere

Auflösungsgründe vereinbart werden.

§ 730. Auflösung bei Tod oder Insolvenz eines
Gesellschafters. (1) Ist im Gesellschaftsvertrag
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1. daraus Ansprüche gegen ihn in einer in § 197
Absatz 1 Nummer 3 bis 5 bezeichneten Art
festgestellt sind oder

2. eine gerichtliche oder behördliche Vollstre-
ckungshandlung vorgenommen oder bean-
tragt wird; bei öffentlich-rechtlichen Ver-
bindlichkeiten genügt der Erlass eines Ver-
waltungsakts.

Ist die Verbindlichkeit auf Schadensersatz ge-
richtet, haftet der ausgeschiedene Gesellschaf-
ter nach Satz 1 nur, wenn auch die zum Scha-
densersatz führende Verletzung vertraglicher
oder gesetzlicher Pflichten vor dem Ausschei-
den des Gesellschafters eingetreten ist. Die
Frist beginnt, sobald der Gläubiger von dem
Ausscheiden des Gesellschafters Kenntnis er-
langt hat oder das Ausscheiden des Gesell-
schafters im Gesellschaftsregister eingetragen
worden ist. Die §§ 204, 206, 210, 211 und 212
Absatz 2 und 3 sind entsprechend anzuwenden.
(2) Einer Feststellung in einer in § 197 Ab-

satz 1 Nummer 3 bis 5 bezeichneten Art bedarf
es nicht, soweit der Gesellschafter den An-
spruch schriftlich anerkannt hat.

vereinbart, dass die Gesellschaft durch den Tod
eines Gesellschafters aufgelöst wird, hat der
Erbe des verstorbenen Gesellschafters den an-
deren Gesellschaftern dessen Tod unverzüglich
anzuzeigen. Wenn mit dem Aufschub Gefahr
für die Gesellschaft oder das Gesellschaftsver-
mögen verbunden ist, hat der Erbe außerdem
die laufenden Geschäfte fortzuführen, bis die
anderen Gesellschafter in Gemeinschaft mit
ihm anderweitig Fürsorge treffen können. Ab-
weichend von § 736b Absatz 1 gilt für die einst-
weilige Fortführung der laufenden Geschäfte
die dem Erblasser durch den Gesellschaftsver-
trag übertragene Geschäftsführungs- und Ver-
tretungsbefugnis als fortbestehend. Die ande-
ren Gesellschafter sind in gleicher Weise zur
einstweiligen Fortführung der laufenden Ge-
schäfte berechtigt und verpflichtet.
(2) Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend, wenn im

Gesellschaftsvertrag vereinbart ist, dass die Ge-
sellschaft durch die Eröffnung des Insolvenz-
verfahrens über das Vermögen eines Gesell-
schafters aufgelöst wird.

§ 731. Kündigung der Gesellschaft. (1) Ein
Gesellschafter kann die Gesellschaft jederzeit
aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist kündigen, wenn ihm die Fort-
setzung der Gesellschaft nicht zuzumuten ist.
Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor,
wenn ein anderer Gesellschafter eine ihm nach
dem Gesellschaftsvertrag obliegende wesentli-
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che Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrläs-
sig verletzt hat oder wenn die Erfüllung einer
solchen Verpflichtung unmöglich wird.
(2) Eine Vereinbarung im Gesellschaftsver-

trag, welche das Kündigungsrecht ausschließt
oder dieser Vorschrift zuwider beschränkt, ist
unwirksam.

§ 732. Auflösungsbeschluss. Hat nach dem
Gesellschaftsvertrag die Mehrheit der Stimmen
zu entscheiden, muss ein Beschluss, der die
Auflösung der Gesellschaft zum Gegenstand
hat, mit einer Mehrheit von mindestens drei
Viertel der abgegebenen Stimmen gefasst wer-
den.

§ 740a. Beendigung der Gesellschaft.
(1) Die nicht rechtsfähige Gesellschaft endet

durch:
1. Ablauf der Zeit, für welche sie eingegangen
wurde;

2. Auflösungsbeschluss;
3. Tod eines Gesellschafters;
4. Kündigung der Gesellschaft durch einen Ge-
sellschafter;

5. Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das
Vermögen eines Gesellschafters;
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6. Kündigung der Gesellschaft durch einen Pri-
vatgläubiger eines Gesellschafters.
(2) Die Gesellschaft endet ferner, wenn der

vereinbarte Zweck erreicht oder seine Errei-
chung unmöglich geworden ist.
(3) Auf die Beendigung der Gesellschaft sind

die §§ 725, 726, 730, 732 und 734 Absatz 1 und 2
entsprechend anzuwenden.

§ 740b. Auseinandersetzung. (1) Nach der
Beendigung der nicht rechtsfähigen Gesell-
schaft findet die Auseinandersetzung unter den
Gesellschaftern statt.
(2) Auf die Auseinandersetzung sind § 736d

Absatz 2, 4, 5 und 6 und § 737 entsprechend an-
zuwenden.

§ 740c. Ausscheiden eines Gesellschafters.
(1) Ist im Gesellschaftsvertrag vereinbart,

dass abweichend von den in § 740a Absatz 1
Nummer 3 bis 6 genannten Beendigungsgrün-
den die Gesellschaft fortbestehen soll, so tritt
mangels abweichender Vereinbarung an die
Stelle der Beendigung der Gesellschaft das
Ausscheiden des Gesellschafters, in dessen Per-
son der Ausscheidensgrund eintritt.
(2) Auf das Ausscheiden eines Gesellschafters

sind die §§ 727, 728 und 728a entsprechend an-
zuwenden.
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Wesentliche Änderungen im HGB
durch das Gesetz zur Modernisierung des Personengesellschaftsrechts (Personengesellschafts-
rechtsmodernisierungsgesetz – MoPeG). Die neuen Vorschriften treten zum 01. Januar 2024

in Kraft.

Offene Handelsgesellschaft

w Errichtung der Gesellschaft

§ 105. Begriff der offenen Handelsgesellschaft;
Anwendbarkeit des Bürgerlichen Gesetz-
buchs. (1) Eine Gesellschaft, deren Zweck auf
den Betrieb eines Handelsgewerbes unter ge-
meinschaftlicher Firma gerichtet ist, ist eine of-
fene Handelsgesellschaft, wenn bei keinem der
Gesellschafter die Haftung gegenüber den Ge-
sellschaftsgläubigern beschränkt ist.
(2) Die offene Handelsgesellschaft kann

Rechte erwerben und Verbindlichkeiten einge-
hen.
(3) Auf die offene Handelsgesellschaft finden,

soweit in diesem Abschnitt nichts anderes vor-
geschrieben ist, die Vorschriften des Bürgerli-
chen Gesetzbuchs über die Gesellschaft ent-
sprechende Anwendung.

§ 106. Anmeldung zum Handelsregister; Sta-
tuswechsel. (1) Die Gesellschaft ist bei dem
Gericht, in dessen Bezirk sie ihren Sitz hat, zur
Eintragung in das Handelsregister anzumelden.
(2) Die Anmeldung muss enthalten:

1. folgende Angaben zur Gesellschaft:
a) die Firma,
b) den Sitz und
c) die Geschäftsanschrift in einem Mitglied-
staat der Europäischen Union;

2. folgende Angaben zu jedem Gesellschafter:
a) wenn der Gesellschafter eine natürliche
Person ist: dessen Namen, Vornamen, Ge-
burtsdatum und Wohnort;

b) wenn der Gesellschafter eine juristische
Person oder rechtsfähige Personengesell-
schaft ist: deren Firma oder Namen,
Rechtsform, Sitz und, soweit gesetzlich
vorgesehen, zuständiges Register und Re-
gisternummer;

3. die Angabe der Vertretungsbefugnis der Ge-
sellschafter;

4. die Versicherung, dass die Gesellschaft nicht
bereits im Gesellschafts- oder im Partner-
schaftsregister eingetragen ist.
(3) Ist die Gesellschaft bereits im Gesell-

schafts- oder im Partnerschaftsregister einge-
tragen, hat die Anmeldung im Wege eines Sta-
tuswechsels dort zu erfolgen.
…
(6) Wird die Firma der Gesellschaft geändert,

der Sitz der Gesellschaft an einen anderen Ort
verlegt, die Geschäftsanschrift geändert, schei-
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det ein Gesellschafter aus oder tritt ein neuer
Gesellschafter ein oder ändert sich die Vertre-
tungsbefugnis eines Gesellschafters, ist dies
ebenfalls zur Eintragung in das Handelsregister
anzumelden.
(7) Anmeldungen sind vorbehaltlich der Sät-

ze 2 und 3 von sämtlichen Gesellschaftern zu
bewirken. Scheidet ein Gesellschafter durch
Tod aus, kann die Anmeldung ohne Mitwir-
kung der Erben erfolgen, sofern einer solchen
Mitwirkung besondere Hindernisse entgegen-
stehen. Ändert sich nur die Geschäftsanschrift
der Gesellschaft, ist die Anmeldung von der Ge-
sellschaft zu bewirken.

§ 107. Kleingewerbliche, vermögensverwal-
tende oder freiberufliche Gesellschaft; Status-
wechsel. (1) Eine Gesellschaft, deren Gewer-
bebetrieb nicht schon nach § 1 Absatz 2 Han-
delsgewerbe ist oder die nur eigenes Vermögen
verwaltet, ist offene Handelsgesellschaft, wenn
die Firma des Unternehmens in das Handelsre-
gister eingetragen ist. Dies gilt auch für eine
Gesellschaft, deren Zweck die gemeinsame
Ausübung Freier Berufe durch ihre Gesell-
schafter ist, soweit das anwendbare Berufsrecht
die Eintragung zulässt.
(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, aber nicht

verpflichtet, die Eintragung nach den für die
Eintragung einer offenen Handelsgesellschaft
geltenden Vorschriften herbeizuführen. Ist die
Eintragung erfolgt, ist eine Fortsetzung als Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts nur im Wege ei-
nes Statuswechsels zulässig.
(3) Wird eine offene Handelsgesellschaft zur

Eintragung in das Gesellschaftsregister ange-
meldet, trägt das Gericht ihre Fortsetzung als
Gesellschaft bürgerlichen Rechts ein, sofern
nicht die Voraussetzung des § 1 Absatz 2 einge-
treten ist. Im Übrigen findet § 707c Absatz 2
Satz 2 bis 5 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ent-
sprechende Anwendung.

w Rechtsverhältnis der Gesellschafter
untereinander und der Gesellschafter
zur Gesellschaft

§ 108. Gestaltungsfreiheit. Von den Vor-
schriften dieses Titels kann durch den Gesell-
schaftsvertrag abgewichen werden, soweit im
Gesetz nichts anderes bestimmt ist.
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§ 109. Beschlussfassung. (1) Die Beschlüsse
der Gesellschafter werden in Versammlungen
gefasst.
(2) Die Versammlung kann durch jeden Ge-

sellschafter einberufen werden, der die Befug-
nis zur Geschäftsführung hat. Die Einberufung
erfolgt durch formlose Einladung der anderen
Gesellschafter unter Ankündigung des Zwecks
der Versammlung in angemessener Frist.
(3) Gesellschafterbeschlüsse bedürfen der

Zustimmung aller stimmberechtigten Gesell-
schafter.
(4) Hat nach dem Gesellschaftsvertrag die

Mehrheit der Stimmen zu entscheiden, ist die
Gesellschafterversammlung beschlussfähig,
wenn die anwesenden Gesellschafter oder ihre
Vertreter ohne Rücksicht auf ihre Stimmbe-
rechtigung die für die Beschlussfassung erfor-
derlichen Stimmen haben.

§ 110. Anfechtbarkeit und Nichtigkeit von Ge-
sellschafterbeschlüssen. (1) Ein Beschluss der
Gesellschafter kann wegen Verletzung von
Rechtsvorschriften durch Klage auf Nichtiger-
klärung angefochten werden (Anfechtungs-
klage).
(2) Ein Gesellschafterbeschluss ist von An-

fang an nichtig, wenn er
1. durch seinen Inhalt Rechtsvorschriften ver-
letzt, auf deren Einhaltung die Gesellschafter
nicht verzichten können, oder

2. nach einer Anfechtungsklage durch Urteil
rechtskräftig für nichtig erklärt worden ist.
Die Nichtigkeit eines Beschlusses der Gesell-
schafter kann auch auf andere Weise als
durch Klage auf Feststellung der Nichtigkeit
(Nichtigkeitsklage) geltend gemacht werden.

§ 111. Anfechtungsbefugnis; Rechtsschutzbe-
dürfnis. (1) Anfechtungsbefugt ist jeder Ge-
sellschafter, der oder dessen Rechtsvorgänger
im Zeitpunkt der Beschlussfassung der Gesell-
schaft angehört hat.
(2) Ein Verlust der Mitgliedschaft nach dem

Zeitpunkt der Beschlussfassung lässt das
Rechtsschutzbedürfnis des Rechtsvorgängers
unberührt, wenn er ein berechtigtes Interesse
an der Führung des Rechtsstreits hat.

§ 112. Klagefrist. (1) Die Anfechtungsklage ist
innerhalb von drei Monaten zu erheben. Eine
Vereinbarung im Gesellschaftsvertrag, welche
eine kürzere Frist als einen Monat vorsieht, ist
unwirksam.
(2) Die Frist beginnt mit dem Tag, an dem der

Beschluss dem anfechtungsbefugten Gesell-
schafter bekanntgegeben worden ist.
…

§ 113. Anfechtungsklage. (1) Zuständig für
die Anfechtungsklage ist ausschließlich das
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Landgericht, in dessen Bezirk die Gesellschaft
ihren Sitz hat.
(2) Die Klage ist gegen die Gesellschaft zu

richten. Ist außer dem Kläger kein Gesellschaf-
ter zur Vertretung der Gesellschaft befugt, wird
die Gesellschaft von den anderen Gesellschaf-
tern gemeinsam vertreten.
…

§ 114. Nichtigkeitsklage. Erhebt ein Gesell-
schafter Nichtigkeitsklage gegen die Gesell-
schaft, sind die §§ 111 und 113 entsprechend
anzuwenden. …
…

§ 116. Geschäftsführungsbefugnis. (1) Zur
Führung der Geschäfte der Gesellschaft sind
alle Gesellschafter berechtigt und verpflichtet.
(2) Die Befugnis zur Geschäftsführung er-

streckt sich auf alle Geschäfte, die der gewöhn-
liche Betrieb des Handelsgewerbes der Gesell-
schaft mit sich bringt; zur Vornahme von Ge-
schäften, die darüber hinausgehen, ist ein Be-
schluss aller Gesellschafter erforderlich. Zur Be-
stellung eines Prokuristen bedarf es der Zustim-
mung aller geschäftsführungsbefugten Gesell-
schafter, es sei denn, dass mit dem Aufschub
Gefahr für die Gesellschaft oder das Gesell-
schaftsvermögen verbunden ist. Der Widerruf
der Prokura kann von jedem der zur Erteilung
oder zur Mitwirkung bei der Erteilung befugten
Gesellschafter erfolgen.
(3) Die Geschäftsführung steht vorbehaltlich

des Absatzes 4 allen Gesellschaftern in der Art
zu, dass jeder von ihnen allein zu handeln be-
rechtigt ist. Das gilt im Zweifel entsprechend,
wenn nach dem Gesellschaftsvertrag die Ge-
schäftsführung mehreren Gesellschaftern zu-
steht. Widerspricht ein geschäftsführungsbe-
fugter Gesellschafter der Vornahme des Ge-
schäfts, muss dieses unterbleiben.
(4) Steht nach dem Gesellschaftsvertrag die

Geschäftsführung allen oder mehreren Gesell-
schaftern in der Art zu, dass sie nur gemeinsam
zu handeln berechtigt sind, bedarf es für jedes
Geschäft der Zustimmung aller geschäftsfüh-
rungsbefugten Gesellschafter, es sei denn, dass
mit dem Aufschub Gefahr für die Gesellschaft
oder das Gesellschaftsvermögen verbunden ist.
(5) Die Befugnis zur Geschäftsführung kann

einem Gesellschafter auf Antrag der anderen
Gesellschafter ganz oder teilweise durch ge-
richtliche Entscheidung entzogen werden,
wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichti-
ger Grund ist insbesondere eine grobe Pflicht-
verletzung des Gesellschafters oder die Unfä-
higkeit des Gesellschafters zur ordnungsgemä-
ßen Geschäftsführung.
(6) Der Gesellschafter kann seinerseits die

Geschäftsführung ganz oder teilweise kündi-
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gen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. § 671
Absatz 2 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs
ist entsprechend anzuwenden.

§ 117. Wettbewerbsverbot. (1) Ein Gesell-
schafter darf ohne Einwilligung der anderen
Gesellschafter weder in dem Handelszweig der
Gesellschaft Geschäfte machen noch an einer
anderen gleichartigen Gesellschaft als persön-
lich haftender Gesellschafter teilnehmen.
(2) Die Einwilligung zur Teilnahme an einer

anderen Gesellschaft gilt als erteilt, wenn den
anderenGesellschaftern bei Eingehung der Ge-
sellschaft bekannt ist, dass der Gesellschafter
an einer anderen Gesellschaft als persönlich
haftender Gesellschafter teilnimmt, und gleich-
wohl die Aufgabe dieser Beteiligung nicht aus-
drücklich vereinbart wird.

§ 118. Verletzung des Wettbewerbsverbots.
(1) Verletzt ein Gesellschafter die ihm nach

§ 117 obliegende Verpflichtung, kann die Ge-
sellschaft Schadensersatz fordern. Sie kann
stattdessen von dem Gesellschafter verlangen,
dass er die für eigene Rechnung gemachtenGe-
schäfte als für Rechnung der Gesellschaft ein-
gegangen gelten lasse und die aus Geschäften
für fremde Rechnung bezogene Vergütung he-
rausgebe oder seinen Anspruch auf die Vergü-
tung abtrete.
…

§ 119. Verzinsungspflicht. (1) Schuldet die
Gesellschaft nach Maßgabe von § 716 Absatz 4
Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs dem Ge-
sellschafter die Verzinsung von Aufwendungen
und Verlusten, richtet sich deren Höhe nach
§ 352 Absatz 2.
…

§ 120. Ermittlung von Gewinn- und Verlustan-
teilen. (1) Die geschäftsführungsbefugten Ge-
sellschafter sind gegenüber der Gesellschaft
zur Aufstellung des Jahresabschlusses (§ 242
Absatz 3) verpflichtet. Sie haben dabei für jeden
Gesellschafter nach Maßgabe von § 709 Ab-
satz 3 des Bürgerlichen Gesetzbuchs den Anteil
am Gewinn oder Verlust zu ermitteln.
(2) Der einem Gesellschafter zukommende

Gewinn wird dem Kapitalanteil des Gesell-
schafters zugeschrieben; der auf einen Gesell-
schafter entfallende Verlust wird davon abge-
schrieben.

§ 121. Feststellung des Jahresabschlusses.
Über die Feststellung des Jahresabschlusses

entscheiden die Gesellschafter durch Be-
schluss.

§ 122. Gewinnauszahlung. Jeder Gesell-
schafter hat aufgrund des festgestellten Jahres-
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abschlusses Anspruch auf Auszahlung seines
ermittelten Gewinnanteils. Der Anspruch kann
nicht geltend gemacht werden, soweit die Aus-
zahlung zum offenbaren Schaden der Gesell-
schaft gereicht oder der Gesellschafter seinen
vereinbarten Beitrag trotz Fälligkeit nicht ge-
leistet hat.

w Rechtsverhältnis der Gesellschaft zu
Dritten

§ 123. Entstehung der Gesellschaft im Verhält-
nis zu Dritten. (1) Im Verhältnis zu Dritten ent-
steht die Gesellschaft, sobald sie im Handelsre-
gister eingetragen ist. Dessen ungeachtet ent-
steht die Gesellschaft schon dann, wenn sie mit
Zustimmung sämtlicher Gesellschafter am
Rechtsverkehr teilnimmt, soweit sich aus § 107
Absatz 1 nichts anderes ergibt.
(2) Eine Vereinbarung, dass die Gesellschaft

erst zu einem späteren Zeitpunkt entstehen soll,
ist Dritten gegenüber unwirksam.

§ 124. Vertretung der Gesellschaft. (1) Zur
Vertretung der Gesellschaft ist jeder Gesell-
schafter befugt, wenn er nicht durch den Ge-
sellschaftsvertrag von der Vertretung ausge-
schlossen ist.
(2) Im Gesellschaftsvertrag kann vereinbart

werden, dass alle oder mehrere Gesellschafter
nur gemeinsam zur Vertretung der Gesellschaft
befugt sein sollen. Die zur Gesamtvertretung
befugten Gesellschafter können einzelne von
ihnen zur Vornahme bestimmter Geschäfte
oder bestimmter Arten von Geschäften ermäch-
tigen.
(3) Im Gesellschaftsvertrag kann vereinbart

werden, dass die Gesellschafter, sofern nicht
mehrere zusammen handeln, nur gemeinsam
mit einem Prokuristen zur Vertretung der Ge-
sellschaft berechtigt sein sollen. Absatz 2 Satz 2
und Absatz 6 sind in diesem Fall entsprechend
anzuwenden.
(4) Die Vertretungsbefugnis der Gesellschaf-

ter erstreckt sich auf alle Geschäfte der Gesell-
schaft einschließlich der Veräußerung und Be-
lastung von Grundstücken sowie der Erteilung
und des Widerrufs einer Prokura. Eine Be-
schränkung des Umfangs der Vertretungsbe-
fugnis ist Dritten gegenüber unwirksam. Dies
gilt insbesondere für die Beschränkung, dass
sich die Vertretung nur auf bestimmte Ge-
schäfte oder Arten von Geschäften erstreckt
oder dass sie nur unter gewissen Umständen
oder für eine gewisse Zeit oder an einzelnenOr-
ten stattfinden soll. Hinsichtlich der Beschrän-
kung auf den Betrieb einer von mehreren Nie-
derlassungen der Gesellschaft ist § 50 Absatz 3
entsprechend anzuwenden.
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(5) Die Vertretungsbefugnis kann einem Ge-
sellschafter in entsprechender Anwendung von
§ 116 Absatz 5 ganz oder teilweise entzogen
werden, sofern im Gesellschaftsvertrag nichts
anderes vereinbart ist.
(6) Ist der Gesellschaft gegenüber eine Wil-

lenserklärung abzugeben, genügt die Abgabe
gegenüber einem vertretungsbefugten Gesell-
schafter.

§ 125. Angaben auf Geschäftsbriefen.
(1) Auf allen Geschäftsbriefen der Gesell-

schaft, gleichviel welcher Form, die an einen
bestimmten Empfänger gerichtet werden, müs-
sen die Firma und der Sitz der Gesellschaft, das
Registergericht und die Nummer, unter der die
Gesellschaft in das Handelsregister eingetra-
gen ist, angegeben werden. Bei einer Gesell-
schaft, bei der kein Gesellschafter eine natürli-
che Person ist, sind auf den Geschäftsbriefen
der Gesellschaft ferner die Firmen oder Namen
der Gesellschafter anzugeben sowie für die Ge-
sellschafter die nach § 35a des Gesetzes betref-
fend die Gesellschaften mit beschränkter Haf-
tung oder § 80 des Aktiengesetzes für Ge-
schäftsbriefe vorgeschriebenen Angaben zu
machen. …
(2) Für Vordrucke und Bestellscheine ist § 37a

Absatz 2 und 3 entsprechend anzuwenden. Für
Zwangsgelder gegen die zur Vertretung der
Gesellschaft befugten Gesellschafter oder de-
ren organschaftliche Vertreter und die Liquida-
toren ist § 37a Absatz 4 entsprechend anzuwen-
den.

§ 126. Persönliche Haftung der Gesellschafter.
Die Gesellschafter haften für die Verbindlich-
keiten der Gesellschaft den Gläubigern als Ge-
samtschuldner persönlich. Eine entgegenste-
hende Vereinbarung ist Dritten gegenüber un-
wirksam.

§ 127. Haftung des eintretenden Gesellschaf-
ters. Wer in eine bestehende Gesellschaft ein-
tritt, haftet gleich den anderen Gesellschaftern
nach Maßgabe der §§ 126 und 128 für die vor
seinem Eintritt begründeten Verbindlichkeiten
der Gesellschaft. Eine entgegenstehende Ver-
einbarung ist Dritten gegenüber unwirksam.

§ 128. Einwendungen und Einreden des Ge-
sellschafters. (1) Wird ein Gesellschafter we-
gen einer Verbindlichkeit der Gesellschaft in
Anspruch genommen, kann er Einwendungen
und Einreden, die nicht in seiner Person be-
gründet sind, insoweit geltend machen, als sie
von der Gesellschaft erhoben werden können.
(2) Der Gesellschafter kann die Befriedigung

des Gläubigers verweigern, solange der Gesell-
schaft in Ansehung der Verbindlichkeit das
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Recht zur Anfechtung oder Aufrechnung oder
ein anderes Gestaltungsrecht, dessen Aus-
übung die Gesellschaft ihrerseits zur Leistungs-
verweigerung berechtigen würde, zusteht.

§ 129. Zwangsvollstreckung gegen die Gesell-
schaft oder gegen ihre Gesellschafter.
(1) Zur Zwangsvollstreckung in das Vermö-

gen der Gesellschaft ist ein gegen die Gesell-
schaft gerichteter Vollstreckungstitel erforder-
lich.
(2) Aus einem gegen die Gesellschaft gerich-

teten Vollstreckungstitel findet die Zwangsvoll-
streckung gegen die Gesellschafter nicht statt.

w Ausscheiden eines Gesellschafters

§ 130. Gründe für das Ausscheiden; Zeitpunkt
des Ausscheidens. (1) Folgende Gründe füh-
ren zum Ausscheiden eines Gesellschafters aus
der Gesellschaft, sofern der Gesellschaftsver-
trag für diese Fälle nicht die Auflösung der Ge-
sellschaft vorsieht:
1. Tod des Gesellschafters;
2. Kündigung der Mitgliedschaft durch den Ge-
sellschafter;

3. Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das
Vermögen des Gesellschafters;

4. Kündigung der Mitgliedschaft durch einen
Privatgläubiger des Gesellschafters;

5. gerichtliche Entscheidung über Ausschlie-
ßungsklage.
(2) Im Gesellschaftsvertrag können weitere

Gründe für das Ausscheiden eines Gesellschaf-
ters vereinbart werden.
(3) Der Gesellschafter scheidet mit Eintritt des

ihn betreffenden Ausscheidensgrundes aus, im
Fall der Kündigung der Mitgliedschaft aber
nicht vor Ablauf der Kündigungsfrist und im
Fall der gerichtlichen Entscheidung über die
Ausschließungsklage nicht vor Rechtskraft des
stattgebenden Urteils.

§ 131. Fortsetzung mit dem Erben; Ausschei-
den des Erben. (1) Geht der Anteil eines ver-
storbenen Gesellschafters auf dessen Erben
über, so kann jeder Erbe gegenüber den ande-
ren Gesellschaftern antragen, dass ihm die Stel-
lung eines Kommanditisten eingeräumt und der
auf ihn entfallende Anteil des Erblassers als
seine Kommanditeinlage anerkannt wird.
(2) Nehmen die anderen Gesellschafter einen

Antrag nach Absatz 1 nicht an, ist der Erbe be-
fugt, seine Mitgliedschaft in der Gesellschaft
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kün-
digen.
…

§ 132. Kündigung der Mitgliedschaft durch
den Gesellschafter. (1) Ist das Gesellschafts-
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verhältnis auf unbestimmte Zeit eingegangen,
kann ein Gesellschafter seine Mitgliedschaft
unter Einhaltung einer Frist von sechs Monaten
zum Ablauf des Geschäftsjahres gegenüber der
Gesellschaft kündigen.
(2) Ist für das Gesellschaftsverhältnis eine

Zeitdauer vereinbart, ist die Kündigung der
Mitgliedschaft durch einen Gesellschafter vor
demAblauf dieser Zeit zulässig, wenn ein wich-
tiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt
insbesondere vor, wenn ein anderer Gesell-
schafter eine ihm nach dem Gesellschaftsver-
trag obliegende wesentliche Verpflichtung vor-
sätzlich oder grob fahrlässig verletzt hat oder
wenn die Erfüllung einer solchen Verpflichtung
unmöglich wird.
(3) Liegt ein wichtiger Grund im Sinne von

Absatz 2 Satz 2 vor, so ist eine Kündigung der
Mitgliedschaft durch einen Gesellschafter stets
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zuläs-
sig.
(4) Ein Gesellschafter kann seine Mitglied-

schaft auch kündigen, wenn er volljährig ge-
worden ist. …
…
(6) Eine Vereinbarung im Gesellschaftsver-

trag, welche das Kündigungsrecht nach den
Absätzen 2 und 4 ausschließt oder diesen Vor-
schriften zuwider beschränkt, ist unwirksam.

§ 134. Gerichtliche Entscheidung über Aus-
schließungsklage. Tritt in der Person eines
Gesellschafters ein wichtiger Grund ein, kann
auf Antrag der anderen Gesellschafter seine
Ausschließung aus der Gesellschaft durch ge-
richtliche Entscheidung ausgesprochen wer-
den, sofern im Gesellschaftsvertrag nichts an-
deres vereinbart ist. Ein wichtiger Grund liegt
insbesondere vor, wenn der Gesellschafter eine
ihm nach dem Gesellschaftsvertrag obliegende
wesentliche Verpflichtung vorsätzlich oder
grob fahrlässig verletzt hat oder wenn ihm die
Erfüllung einer solchen Verpflichtung unmög-
lich wird. Der Klage steht nicht entgegen, dass
nach der Ausschließung nur ein Gesellschafter
verbleibt.

§ 135. Ansprüche des ausgeschiedenenGesell-
schafters. (1) Sofern im Gesellschaftsvertrag
nichts anderes vereinbart ist, ist die Gesell-
schaft verpflichtet, den ausgeschiedenen Ge-
sellschafter von der Haftung für die Verbind-
lichkeiten der Gesellschaft zu befreien und ihm
eine demWert seines Anteils angemessene Ab-
findung zu zahlen. Sind Verbindlichkeiten der
Gesellschaft noch nicht fällig, kann die Gesell-
schaft demAusgeschiedenen Sicherheit leisten,
statt ihn von der Haftung nach § 126 zu be-
freien.
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(2) Im Fall des § 134 ist für die Ermittlung des
Abfindungsanspruchs die Vermögenslage der
Gesellschaft in dem Zeitpunkt maßgebend, in
welchem die Ausschließungsklage erhoben ist.
(3) Der Wert des Gesellschaftsanteils ist, so-

weit erforderlich, imWege der Schätzung zu er-
mitteln.

§ 136. Haftung des ausgeschiedenen Gesell-
schafters für Fehlbetrag. Reicht der Wert des
Gesellschaftsvermögens zur Deckung der Ver-
bindlichkeiten der Gesellschaft nicht aus, hat
der ausgeschiedene Gesellschafter der Gesell-
schaft für den Fehlbetrag nach dem Verhältnis
seines Anteils am Gewinn und Verlust aufzu-
kommen.

§ 137. Nachhaftung des ausgeschiedenen Ge-
sellschafters. (1) Scheidet ein Gesellschafter
aus der Gesellschaft aus, so haftet er für deren
bis dahin begründete Verbindlichkeiten, wenn
sie vor Ablauf von fünf Jahren nach seinem
Ausscheiden fällig sind und …
…

w Auflösung der Gesellschaft

§ 138. Auflösungsgründe. (1) Die Gesell-
schaft wird aufgelöst durch:
1. Ablauf der Zeit, für welche sie eingegangen
wurde;

2. Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das
Vermögen der Gesellschaft;

3. gerichtliche Entscheidung über den Antrag
auf Auflösung;

4. Auflösungsbeschluss.
(2) Eine Gesellschaft, bei der kein persönlich

haftender Gesellschafter eine natürliche Person
ist, wird ferner aufgelöst:
1. mit der Rechtskraft des Beschlusses, durch
den die Eröffnung des Insolvenzverfahrens
mangels Masse abgelehnt worden ist;

…
(3) Im Gesellschaftsvertrag können weitere

Auflösungsgründe vereinbart werden.

§ 139. Auflösung durch gerichtliche Entschei-
dung. (1) Auf Antrag eines Gesellschafters
kann aus wichtigem Grund die Auflösung der
Gesellschaft durch gerichtliche Entscheidung
ausgesprochen werden, wenn ihm die Fortset-
zung der Gesellschaft nicht zuzumuten ist. Ein
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, wenn
ein anderer Gesellschafter eine ihm nach dem
Gesellschaftsvertrag obliegende wesentliche
Verpflichtung vorsätzlich oder grob fahrlässig
verletzt hat oder wenn die Erfüllung einer sol-
chen Verpflichtung unmöglich wird.
(2) Eine Vereinbarung im Gesellschaftsver-

trag, welche das Recht des Gesellschafters, die
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Auflösung der Gesellschaft aus wichtigem
Grund zu verlangen, ausschließt oder Absatz 1
zuwider beschränkt, ist unwirksam.

§ 140. Auflösungsbeschluss. Hat nach dem
Gesellschaftsvertrag die Mehrheit der Stimmen
zu entscheiden, muss ein Beschluss, der die
Auflösung der Gesellschaft zum Gegenstand
hat, mit einer Mehrheit von mindestens drei
Viertel der abgegebenen Stimmen gefasst wer-
den.

§ 141. Anmeldung der Auflösung. (1) Die
Auflösung der Gesellschaft ist von sämtlichen
Gesellschaftern zur Eintragung in das Handels-
register anzumelden. Dies gilt nicht in den Fäl-
len der Eröffnung oder Ablehnung der Eröff-
nung des Insolvenzverfahrens über das Vermö-
gen der Gesellschaft (§ 138 Absatz 1 Nummer 2
und § 138 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1); dann hat
das Gericht die Auflösung und ihren Grund von
Amts wegen einzutragen. Im Fall der Löschung
der Gesellschaft (§ 138 Absatz 2 Satz 1 Num-
mer 2) entfällt die Eintragung der Auflösung.
(2) Ist aufgrund einer Vereinbarung im Ge-

sellschaftsvertrag die Gesellschaft durch den
Tod eines Gesellschafters aufgelöst, kann die
Anmeldung der Auflösung der Gesellschaft
ohne Mitwirkung der Erben erfolgen, sofern ei-
ner solchenMitwirkung besondere Hindernisse
entgegenstehen.

§ 142. Fortsetzung der Gesellschaft. (1) Die
Gesellschafter können nach Auflösung der Ge-
sellschaft deren Fortsetzung beschließen, so-
bald der Auflösungsgrund beseitigt ist.
(2) Hat nach dem Gesellschaftsvertrag die

Mehrheit der Stimmen zu entscheiden, muss
der Beschluss über die Fortsetzung mit einer
Mehrheit von mindestens drei Viertel der abge-
gebenen Stimmen gefasst werden.
(3) Die Fortsetzung ist von sämtlichen Gesell-

schaftern zur Eintragung in das Handelsregister
anzumelden.

w Liquidation der Gesellschaft

§ 143. Notwendigkeit der Liquidation; an-
wendbare Vorschriften. (1) Nach Auflösung
der Gesellschaft findet die Liquidation statt, so-
fern nicht über das Vermögen der Gesellschaft
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das Insolvenzverfahren eröffnet ist. Ist die Ge-
sellschaft durch Löschung wegen Vermögens-
losigkeit aufgelöst, findet eine Liquidation nur
statt, wenn sich nach der Löschung herausstellt,
dass noch Vermögen vorhanden ist, das der
Verteilung unterliegt.
(2) Die Gesellschafter können anstelle der Li-

quidation eine andere Art der Abwicklung ver-
einbaren. …
…

§ 149. Haftung des Gesellschafters für Fehlbe-
trag. Reicht das Gesellschaftsvermögen zur
Berichtigung der Verbindlichkeiten und zur
Rückerstattung der Beiträge nicht aus, haben
die Gesellschafter der Gesellschaft für den
Fehlbetrag nach dem Verhältnis ihrer Kapital-
anteile aufzukommen. Kann von einem Gesell-
schafter der auf ihn entfallende Betrag nicht er-
langt werden, haben die anderen Gesellschaf-
ter den Ausfall nach dem gleichen Verhältnis zu
tragen.

§ 150. Anmeldung des Erlöschens der Firma.
Nach der Beendigung der Liquidation ist das

Erlöschen der Firma von sämtlichen Liquidato-
ren zur Eintragung in das Handelsregister an-
zumelden.

§ 151. Verjährung von Ansprüchen aus der
Gesellschafterhaftung. (1) Ist die Gesellschaft
durch Liquidation oder auf andere Weise erlo-
schen, verjähren Ansprüche gegen einen Ge-
sellschafter aus Verbindlichkeiten der Gesell-
schaft in fünf Jahren, sofern nicht der Anspruch
gegen die Gesellschaft einer kürzeren Verjäh-
rung unterliegt.
…

§ 152. Aufbewahrung der Geschäftsunterla-
gen; Einsicht in die Geschäftsunterlagen.
(1) Die Geschäftsunterlagen der aufgelösten

Gesellschaft werden einem der Gesellschafter
oder einem Dritten in Verwahrung gegeben. In
Ermangelung einer Verständigung wird der
Gesellschafter oder der Dritte durch das Gericht
bestimmt, in dessen Bezirk die Gesellschaft ih-
ren Sitz hat.
(2) Die Gesellschafter und deren Erben behal-

ten das Recht auf Einsicht und Benutzung der
Geschäftsunterlagen.



KommanditgesellschaftHGB §§ 164–167

§ 164. Geschäftsführungsbefugnis. Die Kom-
manditisten sind von der Geschäftsführungsbe-
fugnis ausgeschlossen; § 116 Absatz 2 Satz 1
bleibt unberührt.

§ 169. Gewinnauszahlung. (1) Der Komman-
ditist kann die Auszahlung des Gewinns nicht
fordern, soweit sein Kapitalanteil durch den ihm
zugewiesenen Verlust unter den auf die verein-
barte Einlage geleisteten Betrag herabgemin-
dert ist oder durch die Auszahlung des Gewinns
unter diesen Betrag herabgemindert werden
würde.

§ 170. Vertretung der Kommanditgesellschaft.
(1) Der Kommanditist ist als solcher nicht be-

fugt, die Gesellschaft zu vertreten.
(2) Sofern der einzig persönlich haftende Ge-

sellschafter der Gesellschaft eine Kapitalgesell-
schaft ist, an der die Gesellschaft sämtliche An-
teile hält, werden vorbehaltlich einer abwei-
chenden Vereinbarung die Rechte in der Ge-
sellschafterversammlung der Kapitalgesell-
schaft von den Kommanditisten wahrgenom-
men.“

§ 176. Haftung vor Eintragung. (1) Hat die
Gesellschaft, deren Zweck auf den Betrieb ei-
nes Handelsgewerbes unter gemeinschaftlicher
Firma gerichtet ist, am Rechtsverkehr teilge-
nommen, bevor sie in das Handelsregister ein-
getragen ist, haftet jeder Kommanditist, der der
Teilnahme am Rechtsverkehr zugestimmt hat,
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für die bis zur Eintragung begründeten Ver-
bindlichkeiten der Gesellschaft gleich einem
persönlich haftenden Gesellschafter, es sei
denn, dass seine Beteiligung als Kommanditist
dem Gläubiger bekannt war.
(2) Tritt ein weiterer Gesellschafter als Kom-

manditist in eine bestehende Handelsgesell-
schaft ein, ist Absatz 1 für die in der Zeit zwi-
schen seinem Eintritt und dessen Eintragung in
das Handelsregister begründeten Verbindlich-
keiten entsprechend anzuwenden.

§ 166. Informationsrecht der Kommanditisten.
(1) Der Kommanditist kann von der Gesell-

schaft eine Abschrift des Jahresabschlusses
(§ 242 Absatz 3) verlangen und zu dessen Über-
prüfung Einsicht in die zugehörigen Geschäfts-
unterlagen nehmen. Daneben kann er von der
Gesellschaft Auskunft über die Gesellschafts-
angelegenheiten verlangen, soweit dies zur
Wahrnehmung seiner Mitgliedschaftsrechte er-
forderlich ist, insbesondere, wenn Grund zu der
Annahme unredlicher Geschäftsführung be-
steht.
(2) Eine Vereinbarung im Gesellschaftsver-

trag, welche diese Rechte ausschließt oder die-
ser Vorschrift zuwider beschränkt, ist unwirk-
sam.

§ 167. Verlustbeteiligung. Soweit der Kom-
manditist die vereinbarte Einlage geleistet hat,
sind die §§ 136 und 149 auf ihn nicht anzuwen-
den.




